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Raths-Protokoll 
 
zur Sitzung am 15. July 1837 in Politicis. 
 
Gegenwärtige: 
 
Bürgermeister Reißer, abwesend 
Mag. Rath Haydinger, Vorsitzender 

〃 〃 Freyinger 

〃〃 Maurer 

〃 〃 Buberl 
Sekretär Bleyer 
 
Referat des Magistratsrathes Freyinger. 
 
3810. Theres Schmied, Hausbesitzerin N. 127 im Steyrdorfe im Vorschlag zur jährlicher 
Erwerbsteuerentrichtung von 3 fl CMz wegen Verfertigung von Regen u. Sonnenschirmen, dann 
Verkauf selbst gewundener Baumwolle u. von selber bloß von ihr gestrickten Strümpfe. 
Ist die Bittstellerin wegen Verfertigung von Regen u. Sonnenschirmen, u. wegen Verkauf der von ihr 
gestrickten Strümpfe, Kinderhauben, Schamperln mit 3 fl zur Erwerbsteuer in Vorschlag zu bringen, 
übrigens kann der Verkauf selbst gewundener Baumwolle nicht gestattet werden. 
 
Referat des Magistratsrathes Buberl. 
 
3798. Schreiben der Herrschaft Seibersdorf dto. 4. Juli d. J. N. 343 p. um den geburtsobrigkeitlichen 
Heurathsmeldschein für den Papierergesellen Johann Leiner. 
Der Herrschaft Seibersdorf mit Schreiben rückzuerinnern, den Johann Leiner anweisen zu wollen, 
daß er bei deßen Minderjährigkeit ein ordentlich instruirtes Gesuch hierorts zu überreichen habe. 
 
2405. Protokoll mit dem Papierergesellen Josef Kirchenzauner in Betreff einer ihm entwendeten 
silbernen Sackuhr. 
Nach dem Antrage des Referenten, da der Thäter nicht ausgemittelt werden kann, der Großfürlinger 
Bauer zu Weichstetten Commãt Kremsmünster, wohl wißen sollte, daß Handwerksburschen zum 
Verkaufe solcher Gegenstände immer bedenklich erscheinen, sich Rauchenzauner als Eigenthümer 
der Uhr constatirt, u. nähere Inzichten auf einen bestimmten Thäter nicht vorliegen. Ist diese Uhr, 
welche beim Magistrate hier in Aufbewahren liegt, dem Josef Rauchenzauner als ausgewiesenen 
Eigenthümer gegen Empfangsbestättigung zu übergeben. Theresia Holzner aber rücksichtlich ihres 
Regreßrechtes an den Großfürlinger Bauern anzuweisen, und behebt sich eine weitere Führung der 
Untersuchung, daher die Untersuchungsakten in der Registratur aufzubewahren sind. 
 
Haidinger M. R. 
 
Bleyer Sekretär 
 
 


